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 Veröffentlicht am 14.05.1996

Norm

KO §116 Z4

Rechtssatz

Der Wert eines fremd3nanzierten Liegenschaftskaufes für die Konkursmasse kann weder mit dem Wert der

Liegenschaft noch mit dem Kreditbetrag gleichgesetzt werden. Der Wert bestimmt sich vielmehr danach, in welchem

Ausmaß die Konkursmasse durch die Durchführung des Geschäftes letztlich belastet oder begünstigt wird.
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